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Kosten 
 

 
Guter Rat ist nicht umsonst. Doch die Höhe von Anwaltshonoraren wird häufig über-
schätzt. Zudem lohnt es sich in der Regel, für einen Anwalt Geld auszugeben. Wenn 
man durch anwaltlichen Rat einen aussichtslosen Prozess vermeiden kann, so liegt der 
Vorteil auf der Hand. Gewinnt man einen Prozess mit anwaltlicher Hilfe, so wird die 
gegnerische Partei in der Regel zur gesamten Kostenerstattung verpflichtet; und wer 
rechtsschutzversichert ist, dessen Kosten werden ohnehin von der Versicherung über-
nommen. Auch wer einen wichtigen Vertrag schließen will, sollte den Rat eines Rechts-
anwalts einholen. Dies spart unter Umständen Kosten und Ärger und gibt die Sicherheit 
eines ausgewogenen Ergebnisses. 
 
Nachfolgend möchte ich meinen Mandanten einen kurzen Überblick über die Kosten 
der anwaltlichen Beratung und Vertretung geben. Dieses Hinweisblatt ist aber nur als 
erste Orientierung gedacht. Mit meinen Mandanten bespreche ich schon bei der Auf-
nahme des Mandats, mit welche Kosten anfallen können bzw. welche Kosten anfallen 
werden, so weit dies zu diesem Zeitpunkt überhaupt schon gesagt werden kann. 
 

Rechtsanwaltsvergütung 
 
Allgemeine Grundlagen 
 
In Deutschland erfolgt die Abrechnung der anwaltlichen Vergütung entweder nach 
dem Gesetz - dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - oder aufgrund von Vereinbarun-
gen. Solche Vergütungsvereinbarungen sind statt der gesetzlichen Gebühren immer 
möglich, es sind jedoch gewisse gesetzliche Vorgaben zu beachten; sollten Sie am Ab-
schluss einer Vergütungsvereinbarung interessiert sein, so sprechen Sie mich bitte hie-
rauf an. 
 
Bei den Gebühren für Rechtsanwälte wird zwischen dem Honorar für die außergerichtli-
che Beratung, dem Honorar für die außergerichtliche Vertretung sowie für die gerichtli-
che Vertretung unterschieden.  
 
Gesetzliche Regelung - Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 
 
Gesetzliche Basis für das Honorar von Rechtsanwälten ist in Deutschland das Rechtsan-
waltsvergütungsgesetz (RVG). 
 
Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz besteht aus dem Gesetzestext und dem Vergü-
tungsverzeichnis. Im Gesetzestext sind die allgemeinen gebührenrechtlichen Vorschrif-
ten enthalten. Das Vergütungsverzeichnis enthält die einzelnen Gebührentatbestände. 
Das Vergütungsverzeichnis ist dem Gesetz als Anlage 1 beigefügt. 
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Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz sieht mehrere Gebührenarten vor. Entweder sind 
Fest- oder Rahmengebühren festgelegt. Festgebühren fallen in der Regel für die ge-
richtliche Tätigkeit im Zivil-, Verwaltungs- und Arbeitsrecht an. Rahmengebühren sieht 
das Gesetz überwiegend für außergerichtliche Tätigkeiten sowie weitestgehend für die 
Gebiete des Straf- und Sozialrechts vor. 
 
Das Anwaltshonorar berechnet sich in Zivilsachen in der Regel aus zwei Faktoren: dem 
Gegenstandswert und der auftragsgemäß entfalteten Tätigkeit. Wie hoch die Gebühr 
im konkreten Einzelfall ist, errechnet sich aus der Gebührentabelle, die als Anlage 2 
dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz beigefügt ist. 
 
Unter dem Gegenstandswert einer Angelegenheit versteht man den objektiven Geld-
wert oder das wirtschaftliche Interesse des Auftraggebers. Bei Forderungsangelegenhei-
ten entspricht er dem Betrag der geltend gemachten oder abzuwehrenden Forderung. 
Bei nicht vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist der Gegenstandswert teils den be-
sonderen gesetzlichen Regelungen, teils der umfangreichen Rechtsprechung hierzu zu 
entnehmen. Im gerichtlichen Verfahren wird der Gegenstandswert vom Gericht festge-
setzt. 
 
Gemäß § 9 RVG ist der Rechtsanwalt berechtigt, einen Vorschuss über die bereits ent-
standenen und die voraussichtlich entstehenden Gebühren im Voraus zu fordern; bitte 
beachten Sie dringend, dass ich von diesem Recht regelmäßig Gebrauch mache. Dies 
nicht deshalb, weil ich grundsätzlich Angst um mein Geld habe, sondern deshalb, weil 
ich die Dauer des Zeitraums bis zur abschließenden Abrechnung einer Sache nicht voll-
ständig selbst in der Hand habe. Die Bearbeitungsdauer einer Sache hängt von zahlrei-
chen Faktoren, insbesondere der Mitarbeit und den Reaktionszeiten anderer Beteiligter 
(Gerichte, Behörden, Mandant etc.) ab, die ich nicht beeinflussen kann. 
 
Vergütung für außergerichtliche Tätigkeiten 
 
Will der Mandant lediglich einen mündlichen Rat, eine Auskunft oder ein Gutachten soll 
der Rechtsanwalt auf eine Gebührenvereinbarung hinwirken. Wird eine solche Verein-
barung nicht geschlossen und ist der Auftraggeber Verbraucher, betragen die Gebühren 
des Rechtsanwaltes für die außergerichtliche Beratung und die Erstattung von Gutach-
ten maximal 250 Euro zzgl. Mehrwertsteuer. Die Gebühr für ein erstes Beratungsge-
spräch ist für einen Verbraucher nicht höher als 190 Euro zzgl. Mehrwertsteuer. Zusätz-
lich kann der Rechtsanwalt notwendige Auslagen geltend machen. 
 
Ist vom Auftrag die außergerichtliche Vertretung beispielsweise gegenüber einem Mit-
erben im Rahmen einer erbrechtlichen Auseinandersetzung umfasst, richtet sich die Ge-
bühr nach den Nummern 2.300 ff. des Vergütungsverzeichnisses. Je nach Arbeitsauf-
wand entsteht eine halbe bis eine zweieinhalbfache Gebühr. Eine höhere Gebühr als 1,3 
kann der Anwalt nur dann berechnen, wenn die Tätigkeit umfangreich oder schwierig 
war, wobei diese Einschätzung der Rechtsanwalt nach seinem pflichtgemäßen Ermessen 
zu treffen hat. 
 
Kommt es zu einer außergerichtlichen Einigung, fällt zusätzlich eine so genannte Eini-
gungsgebühr an (Nr. 1.000 ff des Vergütungsverzeichnisses). Eine Einigung liegt vor, 
wenn durch das Mitwirken eines Rechtsanwaltes eine Vereinbarung getroffen wird, 
durch den der Streit oder die Ungewissheit der Parteien über ein Rechtsverhältnis beige-
legt wird. 
 
Vergütung bei gerichtlicher Vertretung 
 
Bei der gerichtlichen Vertretung durch einen Rechtsanwalt fallen in der Regel eine so 
genannte Verfahrens- und eine Terminsgebühr an. Im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 
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sind für die einzelnen Verfahren dazu besondere Regelungen getroffen worden, z.B. 
für das Zivilverfahren, Verfahren vor den Verwaltungsgerichten, Strafverfahren etc. 
 
Kommt es zu einer Einigung, fällt zusätzlich auch hier eine so genannte Einigungsge-
bühr an (Nr. 1000 ff des Vergütungsverzeichnisses).  
 
Vergütung in Strafsachen 
 
Bei Strafsachen entsteht grundsätzlich eine Grundgebühr für die Einarbeitung in den 
Sachverhalt. Darüber hinaus fällt eine Verfahrensgebühr und gegebenenfalls eine Ter-
minsgebühr im Ermittlungsverfahren und im gerichtlichen Verfahren an. Wahlverteidi-
ger und Pflichtverteidiger werden unterschiedlich vergütet, in der Regel erhält der 
Pflichtverteidiger 80% der Mittelgebühr des Wahlverteidigers. 
 
Vergütung in Bußgeldsachen 
 
Auch in Bußgeldsachen fällt ähnlich wie bei einer Vertretung in Strafsachen zunächst 
eine Grundgebühr an. Darüber hinaus werden eine Gebühr für die Tätigkeit im Verwal-
tungsverfahren, Verfahrens- und ggf. Terminsgebühr für das Verfahren vor Gericht und 
ggf. Gebühren für weitere Tätigkeiten berechnet. 
 
Auslagen 
 
Auch die zu erstattenden Auslagen sind im Vergütungsverzeichnis des Rechtsanwalts-
vergütungsgesetzes geregelt. Auch hier sind jedoch abweichende Vereinbarungen mög-
lich. Solche Vereinbarungen bieten sich beispielsweise dann an, wenn umfangreiche 
Anlagen zu kopieren sind oder Reisen durch den Anwalt wahrgenommen werden müs-
sen. 
 
Vergütungsvereinbarungen 
 
Es gibt Sachverhalte und Fallkonstellationen, die einen Aufwand erfordern, der in kei-
nem Verhältnis zu den gesetzlichen Gebühren steht, wie es das Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetz vorgibt. Es macht für mich keinen Sinn, in einer Sache mit sehr niedrigem 
Streit- / Gegenstandswert beispielsweise Porto auf Briefe zu kleben, das die gesetzlichen 
Gebühren übersteigt. Es macht auch keinen Sinn für mich, stundenlange Beratungsge-
spräche etc. zu führen, wenn zum Schluss nichts verdient wird. Zwar ist der Rechtsan-
walt ein unabhängiges „Organ der Rechtspflege“, dem in unserem freiheitlichen 
Rechtsstaat eine wichtige Rolle zugedacht ist, doch bin ich auch Unternehmer, der ein 
rendite- und gewinnorientiertes Unternehmen zu führen hat. 
 
Ich lebe von meiner Tätigkeit als Rechtsanwalt, ernähre durch diese Tätigkeit meine 
Familie und erbringe für meine Mandanten vielfältige Rechtsdienstleistungen zwar mit 
viel Spaß und Freude, jedoch nicht aus Spaß an der Freude ! Es gehört zur „Politik“ 
meiner Kanzlei - zur Vermeidung späterer Verwirrung etc. - gleich eingangs auf die zu 
erwartenden Kosten hinzuweisen und meinen Mandanten in solchen Fällen, die für 
mich anders (betriebswirtschaftlich) nicht darstellbar sind, den Abschluss einer Vergü-
tungsvereinbarung anzutragen, ohne die ich die Bearbeitung gewisser Sachen nicht 
übernehmen kann. Hieran ändert sich auch nichts, wenn der Mandant im Besitz einer 
eintrittspflichtigen Rechtsschutzversicherung - vgl. den nachfolgenden Absatz - ist. 
Rechtsschutzversicherungen tragen nur die gesetzlichen Gebühren nach dem Rechtsan-
waltsvergütungsgesetz. Aber auch das muss mir in diesem Zusammenhang egal sein: 
Sind Sie krank, gehen zum Arzt und nehmen eine Behandlung in Anspruch, die Ihre 
Krankenasse nicht bezahlt, schulden Sie dem Arzt trotzdem sein Honorar - oder Sie su-
chen sich einen, der Sie für „billig Geld“ behandelt oder aber Sie lassen es bleiben … 
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Rechtsschutzversicherungen 
 
Rechtsschutzversicherungen übernehmen in einigen Bereichen die gesetzlichen Gebüh-
ren des Rechtsanwaltes. Wichtig ist, sich im Vorfeld beim jeweiligen Rechtsschutzversi-
cherer zu informieren, ob und in welchem Umfang für die Angelegenheit Rechtsschutz 
besteht. Übernimmt die Rechtschutzversicherung die Gebühren nicht, bleibt der Man-
dant gegenüber dem Rechtsanwalt Kostenschuldner. Sofern der Mandant rechtsschutz-
versichert ist, entsteht mit der Anfrage des Rechtsanwalts auf Versicherungsschutz bei 
der Versicherung eine zusätzliche Geschäftsgebühr. Die Anfrage nach Versicherungs-
schutz durch den Rechtsanwalt stellt ein zusätzliches Geschäft dar, die als gesonderte 
Angelegenheit behandelt und nach den Bestimmungen des Rechtsanwaltsvergütungs-
gesetzes RVG) gegenüber dem Mandanten abgerechnet werden kann. Ich schreibe an 
dieser Stelle ganz ausdrücklich „kann“: Es gibt Rechtsschutzversicherungen, mit denen 
sehr zügig und konstruktiv zusammengearbeitet werden kann; das sind solche, die sich 
in der Tat um die Interessen Ihres Kunden bemühen und diesem „im Fall der Fälle“ auch 
wirklich beistehen wollen. Der Umgang mit solchen Versicherern ist unproblematisch 
und kann für den Mandanten unentgeltlich miterledigt werden. Es gibt aber auch zahl-
reiche Rechtsschutzversicherer - das sind in der Regel solche, die am Markt als besonders 
präminegünstige Anbieter auftreten -, die dem Anwalt das Leben schwermachen, weil 
ihr Interesse letztendlich primär darauf gerichtet ist, so wenig als möglich bezahlen zu 
müssen. Sie gängeln den Anwalt mit Fragen und Rückfragen und allerhand Ausflüchten, 
sich ihren Leistungsverpflichtungen entziehen zu können. Am liebsten wäre es ihnen, 
wenn der Anwalt schon vorab umfängliche Gutachten und Stellungnahmen zu den in 
Rede stehenden rechtlichen Fragestellungen ausarbeitet. Selbstverständlich bezahlt die-
sen Aufwand niemand; jeder vernünftige und faire Mandant wird verstehen, dass ein 
erheblicher Aufwand mit solchen Rechtsschutzversicherungen hier nicht unentgeltlich 
betrieben werden kann. 
 
Beratungshilfe / 
Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe 
 
Mandanten mit geringen Einkünften haben die Möglichkeit, Beratungshilfe für den 
außergerichtlichen Bereich sowie Prozess- bzw. Verfahrenskostenhilfe für den gerichtli-
chen Bereich zu beantragen - ausdrücklich weise ich an dieser Stelle darauf hin, dass von 
hier aus eine Beratungshilfe nicht beantragt wird; dieser Mühe muss sich der Rat su-
chende Mandat selbst unterziehen; hierfür gibt es ein gesondertes Hinweisblatt, das ich 
Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stelle. 
 
Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe wird Mandanten mit geringem Einkommen für Ge-
richtsverfahren gewährt, wenn die Rechtsverfolgung bzw. -Verteidigung Erfolgsaussich-
ten bietet und nicht mutwillig erscheint. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass ei-
ne Bewilligung von Prozess- bzw. Verfahrenskostenhilfe innerhalb von 4 Jahren nach 
Abschluss des Rechtsstreites vom Gericht überprüft wird und Sie ggf. bei einer Verbesse-
rung der Einkommens- und Vermögenssituation die im Verfahren entstandenen Kosten 
nachträglich ganz oder teilweise zahlen müssen. 
 
Die Bewilligung von Prozess- bzw. Verfahrenskostenhilfe hat auch keine Auswirkungen 
auf einen eventuellen Kostenerstattungsanspruch des Gegners bei dessen Obsiegen.  
 
Wenn Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe für Sie in Betracht kommt, sprechen Sie mich 
bitte an; ich selbst prüfe von mir aus nicht, ob Ihrerseits ein Anspruch auf Prozess- bzw. 
Verfahrenskostenhilfe besteht. 
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Gerichtskosten 
 
Die Gerichtskosten setzen sich zusammen aus den gerichtlichen Gebühren und den ge-
richtlichen Auslagen. Die Gerichtskosten werden auf der Grundlage des Gerichtskosten-
gesetzes (GKG), der Kostenordnung (KostO) und diverser Nebengesetze erhoben. 
 
Gerichtsgebühren werden für die Tätigkeit des Gerichts als solche erhoben. Die Höhe 
der Gebühr ist nicht davon abhängig, welche Aufwendungen dem Gericht aus dem Ver-
fahren tatsächlich erwachsen, sondern richtet sich nach dem Streitwert, der in der Regel 
mit dem Gegenstandswert identisch ist. Im Unterschied dazu richten sich die gerichtli-
chen Auslagen nach den Aufwendungen, die dem Gericht im Einzelfall entstanden sind. 
Dazu gehören beispielsweise die Kosten für die Entschädigung von Zeugen und Sach-
verständigen nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetsche-
rinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von 
ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten 
(JVEG) sowie bestimmte Post- und Telekommunikationskosten. 
 
In der Praxis bedeutsam sind hauptsächlich die Sachverständigenkosten. Sie richten sich 
nach einem im JVEG festgelegten Stundensatz und sind vor allem bei kleinen Streitwer-
ten oft höher als die Gerichtsgebühren. Zeugen und Schöffen werden grundsätzlich 
nach ihrem Verdienstausfall entschädigt; zudem werden ihre Anreisekosten erstattet. 
 
In vielen Verfahrensarten wird das Tätigwerden des Gerichts von der Leistung eines Ge-
richtskostenvorschusses abhängig gemacht. Es wird dann der (vorläufige) Streitwert er-
mittelt und anhand der Gerichtskostentabelle der entsprechende Vorschussbetrag ange-
fordert. 
 

Notarkosten / Kosten und Gebühren sonstiger Stellen 
 
Neben den Anwaltskosten können weitere Kosten / Gebühren entstehen, auf die Sie 
sich bitte einstellen wollen: 
 
Gerade im Erbrecht kommt es sehr oft vor, dass Gestaltungen nur unter „Formzwang“ 
umgesetzt werden können: Wenn ich Ihnen beispielsweise dazu rate, einen Erbvertrag 
abzuschließen, wir zu dem Schluss kommen, dass eine Erbauseinandersetzungsvereinba-
rung getroffen werden soll und in dem Rahmen auch das „Schicksal“ von Immobilien 
geregelt werden soll oder es gibt Verhandlungen mit einem Kind über einen Pflicht-
teilsverzicht. Sowohl beispielsweise ein Erbvertrag, als auch ein Pflichtteilsverzicht be-
dürfen der notariellen Beurkundung. In der Praxis laufen solche Beratungen / Gestal-
tungen im Falle meiner Mandatierung so ab, dass ich Sie als Mandanten umfassend be-
rate und wir die Dinge zusammen entwickeln und gestalten. Parallel arbeite ich mit ei-
nem Notar zusammen, der die Ideen / Vorstellungen etc. gleich in die notarielle Form 
bringt und entsprechende Urkundenentwürfe anfertigt, die dann wieder die Grundlage 
unserer weiteren Überlegungen sind usw. Hierfür entsteht beim Notariat ein Aufwand, 
der natürlich bezahlt werden muss, auch wenn Sie sich beispielsweise entscheiden, die 
Sache irgendwann einmal - egal aus welchem Grunde - nicht mehr zu betreiben oder 
der Abschluß beispielsweise eines Erbvertrages scheitert, weil sich einer der Beteiligten 
weigert, an dessen Abschluss mitzuwirken. So mancher Mandant will dann vom ur-
sprünglichen Vorhaben nichts mehr wissen und weist dann die entstandenen Kosten 
von sich. Sie werden Verständnis dafür haben, dass das nicht angehen kann. 
 
Auch für ggf. erforderlich werdende Eintragungen in das Grundbuch und / oder ver-
schiedene öffentliche Register (Grundbuch, Handelsregister etc.) können weitere Kosten 
/ Gebühren entstehen. Gleiches gilt für Auskünfte aus Registern. Sämtliche diesbezügli-
chen Kosten / Gebühren sind ebenfalls durch Sie als Auftraggeber zu tragen. 
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Der Notar rechnet seine entstandenen Gebühren nach den Vorschriften des notariellen 
Gebührenrechts mittels gesonderter Rechnung direkt gegenüber dem Mandanten ab. 
Gleiches gilt für sonstige Stellen / Leistungserbringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch das 

Merkblatt „Kosten / Kostenrisiken in gerichtlichen Verfahren“ 
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Telefon: +49 6349 962985 
Telefax: +49 6349 962987 
 
info@ra-foos.de 
www.ra-foos.de 
 
 
Die hier dargestellten Inhalte dienen lediglich der ersten, überblicksartigen Information 
des Ratsuchenden und sind keinesfalls geeignet, die persönliche und verbindliche Bera-
tung durch den Rechtsanwalt zu ersetzen. Alle Angaben erfolgen demnach unverbind-
lich und ohne Gewähr 


